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Stadtplanungsamt Gießen

Bebauungsplan

Nr. GI 01/29

Gebiet: "An der Alten Post"

Einleitungsbeschluß
Das Plangebiet wird begrenzt im Süden durch die Bahnstrecke Gießen-Gellnhausen, umfasst
im Nordwesten die Straße "An der Alten Post" und grenzt im Nordosten an die Grundstücke der 
ehemaligen "Alten Post" in der Bahnhofstraße und des Fernmeldeamtes in der Liebigstraße.

Aufgestellt im Vorentwurf: 

Bearbeitet: Kr Gezeichnet: Ge Geändert zum Entwurf:

Geändert zum Satzungsbeschluss:

Planunterlagen haben den jeweils gleichen Stand

Stand: 03.11.2008

M. 1 : 1.000

Stadtplanungsamt Gießen

Bebauungsplan

Nr. GI 01/29

Gebiet: "An der Alten Post"

Einleitungsbeschluß
Das Plangebiet wird begrenzt im Süden durch die Bahnstrecke Gießen-Gellnhausen, umfasst
im Nordwesten die Straße "An der Alten Post" und grenzt im Nordosten an die Grundstücke der 
ehemaligen "Alten Post" in der Bahnhofstraße und des Fernmeldeamtes in der Liebigstraße.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Meter

Legende :

räumlicher Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes




